
Beratungswünsche. Diese werden gesondert vereinbart, vergütet und berechnet.

Die Anpassungsverpflichtung besteht höchstens einmal im Quartal, häufiger nur, wenn gesetzliche oder 
satzungsmäßige Bestimmungen der KV dies erforderlich machen.

a) Hotlinezugriffe ausserhalb der unter § 6 Ziffer 1 e genannten Bereitschaftszeiten;


